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Um ungesäumte Erneuerung des Abonnements ersucht die Verlagshandlung.

Der Friede desLysias vom Frühling 164 v. Chr.
Von Lic. Dr. 0. Prockseh.

Die unbedingte Glaubwürdigkeit des ersten Makkabäer
buches rücksichtlich des Ganges der Ereignisse und der Jahres
zahlen ist jetzt namentlich durch Schiatter und Niese1 er
schüttert worden; beide haben dem zweiten Makkabäerbuche 
oder der hier verarbeiteten Schrift Jasons von Kyrene nach
drückliche Beachtung geschenkt. Gewiss wird die geschicht
liche Untersuchung auch in Zukunft ihren Ausgangspunkt vom 
ersten der beiden Bücher nehmen, weil das zweite in seiner 
gegenwärtigen Gestalt ein recht verwirrtes Bild ergibt. 
Aber unberücksichtigt darf das zweite nicht bleiben; denn 
es enthält unter viel Spreu auch guten Weizen. Im folgenden 
soll versucht werden, mit Hilfe beider Bücher ein noch recht 
dunkles Ereignis aufzuhellen, den Friedensschluss zwischen 
dem syrischen Reichsverweser Lysias und den aufständischen 
Juden nach dem Tode Antiochus IV.

I.
Nach den glücklichen Erfolgen gegen die Syrer, zuletzt 

gegen Lysias (1 Makk. 4, 2 6 — 3 5 ), im Jahre 165 v. Chr. 
wird der Tempelplatz in Jerusalem von Judas eingenommen 
und das Fest der Tempelweihe am 25. Kislev 148 Sel. ( =  seleu- 
cidischer Aera), also im Dezember 165 v. Chr. begangen (1 Makk.
4 , 36 — 59 cf. 2 Makk. 10, 1— 8). Dieses Datum liegt fest 
wegen des daran dauernd geschlossenen Festes der Enkänien. 
Die Burg von Jerusalem, d. h. die südlich vom Tempel gelegene 
A k ra2, bleibt in den Händen der syrischen Partei, wird aber 
in Schach gehalten durch eine von Judas auf dem Tempel- 
?  ®rri,chtete G®genfestung (1 Makk. 4, 41 . 60  f. Jos. bell. 1, 

’ u j  6r rJ vr̂ r ^\ êr v̂eiBe aber kann sich die Besatzung der Akra 
naC 6fi  zwei Jahre lang wieder ganz frei be-

bis sie endlich im Jahre 150 Sel. 
Ii” u  ê  l®3 bu Herbst 162 v. Chr.) von Judas belagert wird 
J  r> ' 1 9 — 2 7 )- Lysias bringt scliesslich Entsatz, er

obert Betzur an der Südgrenze Judäas (cf. l  Makk. 4 61), 
schlägt Judas bei Bet-Sacharja, belagert Jerusalem, schliesst 
aber einen für die makkabäische Partei annehmbaren Frieden, 
der inr freie Religionsübung zugesteht (1 Makk. 6, 2 8 — 63).

Innerhalb der erwähnten zwei Jahre soll nun Judas be
deutende riegszüge nach Süden und Osten, nach Norden und 
"Westen gegen die Gebiete und Städte der Nachbarschaft unter

1) Schiatter, Jason von Cyrene. Niese im Hermes Bd. 35, S. 268 ff. 
453 ff. Die folgenden Literaturangaben beschränken sich aus äusseren 
Gründen auf das .Notwendigste.

Volkes
2) Ueber die Lage der Akra s. Schürer, Geschichte des jüdischen 
Lkes I, 3. Aufl., S. 198 f. 1

nommen haben (1 Makk. 5 ), überall siegreich, wo er selbst 
kämpft oder wo man in seinem Aufträge kämpft, und Scharten 
auswetzend da, wo andere gegen seinen Befehl einen leicht» 
sinnigen Kampf gewagt haben. Man sollte denken, wichtiger 
als diese oft weitgreifenden Unternehmungen sei gewesen, die 
nach der Tempelweihe noch recht gefährliche Besatzung der 
Akra zunächst mattzusetzen. Es besteht also Verdacht gegen 
die vom ersten Makkabäerbuche gegebene Zeitbestimmung der 
Kriegszüge (1 Makk. 5) vor der Konvention des Lysias. 
Das zweite Buch setzt die Mehrzahl dieser Züge (2 Makk. 
12) hinter diese Konvention (2 Makk. 11); denn der in
2 Makk. 11 berichtete Zug des Lysias entspricht dem in
1 Makk. 6, 2 8 — 63 erzählten, wie der Friedensschluss beweist, 
von dem zum ersten Zug des LysiaB in 1 Makk. 4, 2 6 — 35 keine 
Rede ist. Es muss also wahrscheinlich heissen, dass die Reihen
folge des zweiten Buches hier besser ist als die des ersten.1

Scheiden wir 1 Makk. 5 vorläufig mit Vorbehalt aus 
dem Zusammenhange aus, dann ist der übrige Bericht von der 
Tempelweihe, der Belagerung der Akra, dem Tode Antiochus IV., 
der neuen Belagerung der Akra (1 Makk. 4, 3 6 — 61. 6 ,1 — 27)  
eingerahmt von zwei Feldzügen des Lysias (1 Makk. 4 , 2 6 — 35.
6, 2 8 — 63). Diese haben nun eine sehr grosse Aehnlichkeit 
bei ganz verschiedenem Ausgange. In beiden wird der Vor- 
stoss nicht von Norden oder Westen, sondern von Idumäa im 
Süden aus unternommen, beide setzen also einen Marsch 
an der palästinischen Küste entlang voraus. Beide führen 
zum Feldlager bei Betzur, beide Male hat Lysias die er
drückende Uebermacht. Aber im ersten Falle wird er voll
ständig geBchlagen, im zweiten ist er Sieger und belagert 
darauf Jerusalem. Es ist recht unwahrscheinlich, dass zwei 
solche Zwillingsfeldzüge mit so ganz verschiedenem Ausgange 
unter ganz gleichen Verhältnissen sollten stattgehabt haben. 
Dagegen liegt die Annahme sehr nahe, dass einer von beiden 
eine ganz sekundäre Dublette in der Erzählung ist, dass mit 
einem W orte überhaupt nur ein Feldzug von Lysias unter
nommen wurde. W ie er endete, kann nicht zweifelhaft sein. 
Die angebliche Niederlage des Lysias (1 Makk. 4, 2 6 — 35) 
ist möglichst blass und farblos, der spätere Sieg dagegen 
(1 Makk. 6, 2 8 — 63) recht folgenschwer durch den Friedens
schluss. Man wollte die schwere Niederlage durch Lysias 
später verwischen und schuf darum einen Sieg über Lysia» 
als Gegenstück (1 Makk. 4, 2 6 — 35). G e s c h i c h t l i c h e n  W ert 
aber hat dies Gegenstück nicht, für die geschichtliche Unter
suchung kommt fortan nur noch ein Zug des Lysias in e- 
tracht, und zwar ein siegreicher.

1) cf. Niese, a. a. O. S. 468 ff.
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Dieser Zug führte nach der Schlacht bei Bet-Sacharja zur 
Belagerung der aufständischen Jaden in Jerusalem. Gleich nach 
der Schlacht scheinen viele das Spiel verloren gegeben au 
haben nnd wegen des Sabbatjahres, das keine Ernte and also 
keinen genügenden Vorrat erwarten liess, noch rechtzeitig 
auseinandergegangen za sein; denn während der Blockade 
hätten sie natürlich nicht entweichen können, so dass das erste 
Makkabäerbach hier ungenau ist (1 Makk. 6, 5 1 — 54). Der 
R est auf dem Tempelplatz wurde vor der Kapitulation auf 
Gnade und Ungnade nur durch die Vorgänge im Seleuciden- 
reiche bewahrt. Da nämlich Lysias seine Machtstellung als 
Reichsverweser und Vormund des jungen Antiochus V. nach 
dem Tode Antiochus IV. durch Philippus, den Statthalter der 
Euphratländer, bedroht sah, lag ihm an einem raschen Friedens
schlüsse mit den Juden. So erhielten sie freie Religionsübung 
und freien Abzug (1 Makk. 6, 5 5 — 63).

II.
In die zu diesem Frieden führenden Verhandlungen passen 

nun vier Dokumente, die uns das zweite Makkabäerbuch auf
bewahrt hat. Der Erzählung 1 Makk. 6, 5 5 — 63 entspricht, 
wie schon erinnert, der Bericht 2 Makk. 11 , 1 3 — 38. Schein
bar ist hier zwar Lysias der Besiegte (2 Makk. 11, 12), aber 
in den beigegebenen Dokumenten sind es vielmehr die Juden, 
und das muss hier natürlich massgebend sein. Die vier 
Schriftstücke sind, zeitlich geordnet, a. ein Brief des Lysias 
an die Juden (2 Makk. 11 , 16 —  21), b. ein Brief zweier 
römischer Gesandter an die Juden (2 Makk. 11, 3 4 — 38), c. ein 
Brief Antiochus V. an Lysias (2 Makk. 11, 2 2 — 26) und d. ein 
Brief Antiochus V. an die Juden (2 Makk. 11, 2 7 — 33). An 
der Echtheit dieser Briefe zu zweifeln hat uns namentlich 
Niese jedes Recht benommen (Hermes Bd. 35 S. 476  ff.).1 
Formell sind sie unanstössig; es handelt sich nur um Auf
findung einer passenden Situation, und sie ist eben mit der 
Belagerung Jerusalems durch Lysias gegeben.

a. Lysias hat zwei jüdische Gesandte, Johannes und
Abialom, empfangen, die ein Schreiben mit Anträgen über
bracht haben. Die beantragten Punkte zerfallen in zwei 
Gruppen. Ueber die eine hat Lysias an den König berichtet, 
über die andere hat er selbst in zastimmendem Sinne ent
schieden (2 Makk. 11 , 18). Man muss nämlich in V. 18 
auv£j(apy]oa für ouvs^ojprjoev lesen; denn 1. der Gegensatz von 
ooa [isv und a b i spricht nicht für zwei konzentrische Kreise 
von Anträgen, sondern für zwei auseinanderliegende. 2 . In 
V. 35 . 36  reden die römischen Gesandten von eben den zwei 
Gruppen von Anträgen auf Grund der Lektüre des Briefes 
von Lysias, und hier ist V. 35 L y s ia s  das Subjekt von 
auvextüpt)oev. 3 . In Brief c (2 Makk. 11, 22 —  26) und d 
(2  Makk. 11, 2 7 — 33) erfolgt das endgültige Urteil des Königs. 
In Brief a (2 Makk. 11 , 1 6 — 21) aber sind nach V. 19 (eU 
to  Xoiitov) die Verhandlungen noch nicht zum Abschluss ge
kommen. Brief a kann also nicht später geschrieben sein als 
B rief c und d. W äre oove ĉupTjoev richtig, so müsste ein zwei
maliger Verkehr zwischen Lysias und dem Hofe und eine zwei
malige Antwort des Hofes angenommen werden; die erste mit 
auve/cupTjaev angedeutete Antwort wäre uns verloren. Aber 
bei der Eile, mit der Lysias handeln musste, wäre diese Um- 
atändlichkeit sehr unverständlich. —  Ueber die von ihm selbst 
gestellten Gegenbedingungen hat Lysias die jüdischen und seine 
«eigenen Gesandten mit dem tu>v Ioüöauuv zu unter
handeln beauftragt. Falls sich die Juden willfährig zeigen, 
will er sich auch in Zukunft für sie verwenden. Der Brief 
ist vom 24 . Dioskorinthius 148 Sel. datiert.

b. Zwei römische Gesandte schreiben auf Grund des vorigen 
Briefes a an die Juden, den öt][aos tu>v ’louöauov. Mit der 
von Lysias in Brief a getroffenen Entscheidung sind sie ein
verstanden. In den Punkten, die Lysias dem Könige zur 
Entscheidung überwiesen hat, sind sie bereit, sich im Interesse 
der Juden bei der Regierung zu verwenden, da sie im Begriff 
sind, nach Antiochia zu reisen. Die Juden sollen über diese 
Punkte ihnen möglichst bald ihre Wünsche zukommen lassen.

1) cf. ausserdem Unger in den Sitzungsberichten der Münchener 
Akademie d. W., philos.-philol. und hist. Klasse 1895, Bd. I, S. 285 ff.

Der Brief ist vom Jahre 148  Sel. datiert. Das Datum ist nach 
dem textus receptus der 1 5 .  Xanthikus. Das ist aber un
möglich, da der entscheidende königliche Brief d vom 
1 5 . Xanthikus datiert ist, während nach Brief b so wenig 
wie nach a die königliche Entscheidung schon gefallen ist. 
Man wird also mit Niese nach Codex Venetus Aioaxoptöy]«; für 
Hav&ixo's lesen müssen und dabei an den in Brief a genannten 
Monat Dioskorinthius denken. Da Brief b später als Brief a 
geschrieben ist, muss auch in b der 15. Tag falsch sein; am 
besten denkt man mit Niesse an den 25. Tag.

c. König Antiochus V. schreibt an Lysias. Nachdem sein 
Vater unter die Götter versetzt ist, wünscht er selbst seinen 
Untertanen ein unbehelligtes Dasein zu schenken.1 Weil sich 
nun die Juden dem Hellenisierungsversuch seines Vaters wider
setzen, soll ihnen der Tempel wieder überlassen und das Leben 
nach dem Gesetz ihrer Väter gestattet werden. Der Brief ist 
nicht datiert.

d. König Antiochus V. schreibt an die Juden, die yepoooia 
Ttuv ’lou&auov und die aXXoi ’ louöaiot. Menelaus hat ihm er
öffnet, dass die Juden abzuziehen2 und sich ihren Geschäften 
zu widmen geneigt sind. W er bis zum 3 0 . Xanthikus abzieht, 
soll freie W egfahrt haben mit dem Handschlag darauf, dass 
die Juden wie früher ihre Speisen und Gesetze haben sollen, 
sowie dass ihnen Amnestie gewährt ist. Menelaus soll zu den 
Juden gehen, um ihnen zuzusprechen. Der Brief ist vom 
15. Xanthikus 148 Sel. datiert.

Die Briefe lassen den Zusammenhang der Ereignisse deut
lich zwischen den Zeilen lesen. Die von Lysias in Jerusalem  
auf dem Tempelplatz Belagerten haben als Gesandte den 
Johannes und Absalom zu Lysias geschickt, um wegen der 
Kapitulation zu unterhandeln und ihre Bedingungen zu stellen. 
Lysias hat einiges, natürlich das W ichtigste, dem Könige, 
d. h. der Regierung von Antiochia3, zur Entscheidung über
wiesen, anderes zugestanden. Andererseits hat er Gegenforde
rangen gestellt, die von den Jaden mit seinen Gesandten 
mündlich beraten werden sollen. Bei Lysias hält sich gerade 
eine römische Gesandtschaft auf, die seiner Entscheidung zu- 
stimmt, im übrigen geneigt ist, sich für die Juden in Antiochia 
bei der Regierung zu verwenden. Inzwischen war die Akra 
durch Lysias entsetzt worden. Dort scheint sich unter der 
syrischen Besatzung der griechenfreundliche Hohepriester Mene
laus befunden zu haben, der sich nun wieder frei bewegen 
kann, wenn er nicht schon vorher entkommen war (1  Makk.
6, 21). E r  setzt sich mit den belagerten Juden in Verbindung 
und erbietet sich, ihre Vorschläge beim Könige zu vertreten, was 
er auch tut. Der König gewährt nach Anhörung des Menelaus 
den Juden freien Abzug binnen 14  Tagen nnd freie Religions
übung, sofern sie vom freien Abzug Gebrauch machen; auch 
soll ihnen der Tempel überlassen werden. Als Gegenleistung 
fordert er neben der Kapitulation augenscheinlich die An
erkennung des Menelaus als Hohenpriesters.

Der Gang dieser Verhandlungen enthält nichts Unwahr
scheinliches. Dass die Juden für das ihnen zugestandene 
Leben nach dem Gesetz eine Gegenleistung bringen mussten, 
ist für sie als die Besiegten selbstverständlich; dass diese in 
der Anerkennung des seleucidisch gesinnten Hohenpriesters 
Menelaus bestand, nur natürlich; denn damit erkannten sie 
zugleich die syrische Oberhoheit an.

III.
Aus inneren Gründen ist bisher angenommen worden, dass 

die vier behandelten Schriftstücke in 2 Makk. 1 1  mit den Ver
handlungen zu verbinden sind, die zu der in 1 Makk. 6, 55— 6 3  
erzählten Konvention zwischen Lysias und den Juden führten. 
Die Nötigung dazu ist um so grösser, als wir nur einen Zug 
des Lysias gegen die Aufständischen als geschichtlich kennen, 
also gar keine freie Wahl haben. Aber gegen diese Kombination 
scheint sich nun in der Chronologie ein Einwand zu erheben.

1) 1. m it Kautzsch, Apokryphen und Pseudepigraphen I ,  S. 109
nach Cod. V(enetus): ßouXönevoi xouq I* ßaadaiaQ . • • TtV£a9'«’-
t/T tu>v iBuov eftinsXia j tt- *i

2) y.aTaldovxac (U , 29) verstehe ich mit Grimm und Keil vom
Abzug aus der belagerten Stadt.

3) Nach Niese; cf. Polyb. 31, 12, 10; Just. 34, 3.
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Denn von den vier Briefen sind drei aus dem Jahre 148 Sel. 
( =  Herbst 165 bis Herbst 164  v. Chr.) datiert, der vierte 
setzt dasselbe Jah r voraus, da hier der Tod Antiochus IV. 
eben erst erfolgt sein kann (2 Makk. 11, 2 3 ), der eben in 
diesem Jahre eingetreten ist.1 Dagegen ist die in 1 Makk. 
6, 2 8 — 63 beschriebene Unternehmung des Lysias auf das 
Jahr 150 Sel. ( =  Herbst 163 bis Herbst 162 v. Chr.) ver
legt (1 Makk. 6 ,2 0 ) . Haben wir es also in 2 Makk. 11 und 
in 1 Makk. 6 wirklich mit dem gleichen Ereignis zu tun, dann 
muss entweder die Zahl 148 oder die Zahl 150  falsch sein. 
Falsch ist nun die Zahl 15 0  (1 Makk. 6, 2 0 ); Lysias Feldzug 
hat tatsächlich im Jahre 148 Sel. stattgefunden. Das ist nun 
noch zu beweisen.

Fest steht der 25 . Kislev 148 Sel. ( =  Dezember 165  v. Chr.) 
als Datum der Tempelweihe nach den ersten Erfolgen des 
JudaB (1 Makk. 4, 52). Damals wurde zugleich die Belage- 
rnng der Akra erstmalig begonnen (1 Makk. 4, 41. 6 0 f.). W äre 
also Lysias erst im Jahre 150 Sel. ( =  Herbst 163 bis Herbst 
162) gegen Judas aufgebrochen, so hätte er ihm mindestens 
fast zwei Jahre freie Hand gelassen, wahrscheinlich über zwei 
Jah re, da man gewöhnlich im Frühjahr zum Kriege auszog. 
Während dieser Zeit hätte weder Judas die Belagerung der 
Akra energisch betrieben, die doch sehr wichtig war, noch 
hätte Lysias sich um die Besatzung der Akra gekümmert. 
E rst nach Ablauf dieser Zeit, als die politische Lage im 
Seleucidenreiche durch Philippus sehr schwierig geworden war, 
hätte Lysias seinen Zug unternommen. Ausserdem aber wäre 
Philippus nicht, wie man nach 1 Makk. 6, 14 f. erwarten sollte, 
alsbald nach dem nicht 149 Sel. (gegen 1 Makk. 6, 16), sondern 
bereits 148 Sel. erfolgten Tode Antiochus IV. ans Persien und 
Medien mit den Truppen des Königs zurückgekehrt (1 Makk. 
6, 5 6 ), sondern geraume Zeit später. Judas, Lysias und 
Philippus hätten also alle drei möglichst säumig und gegen 
ihre eigenen Interessen gehandelt. Das alles ist ganz un
wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist doch nur, dass Jndas 
gleich nach der Tempelweihe die Belagerung der Akra 
energisch und ohne Unterbrechung in Angriff nahm, dass 
Lysias, sobald die Nachricht davon durch Flüchtlinge in 
Antiochia eintraf (1 Makk. 6, 21) und es die Jahreszeit er
laubte, seinen Feldzug unternahm, dass endlich Philippus als
bald nach dem Tode Antiochus IV. mit den königlichen Truppen 
nach Syrien aufbrach. Das vereinigt sich alles am besten auf 
das Frühjahr 148 Sel. ( =  Frühjahr 164  v. Chr.). Das Jahr 
150  Sel. ist in sich ganz verdächtig.

Im Frühjahr 148 Sel. sind nun die Verhandlungen ge
pflogen worden, die wir aus den vier Briefen in 2 Makk. 11 
erkennen. Das abschliessende königliche Reskript (2 Makk. 
11» 27 — 33) ist vom 15. Xanthikus 148 Sel. datiert, also vom 
März/April 164  v. Chr. Bis zum 30. Xanthikus ist den Juden 
Frist für den freien Abzug gewährt (2 Makk. 11 , 30). Gleich
zeitig mit diesem Eeskript muss der Brief Antiochus V. an 
Lysias (2 Makk. 11, 2 2 — 26) geschrieben sein, der Lysias über 
den entscheidenden Punkt, die Religionsfrage, in Kenntnis 
setzt. Früher müssen abgefasst sein das Schreiben des Lysias 
an die Juden (2 Makk. 11 , 1 6 — 21) und das der römischen Ge
sandten an die Juden (2 Makk. 1 1 ,3 4 — 3 8 ); denn in beiden 
ist von der dem Könige vorgelegten, aber noch nicht ent
schiedenen Angelegenheit die Rede. Es kann kaum zweifel
haft sein, dass diese eben die Religionsfrage betraf und vom 
Könige durch die Briefe an Lysias (2 Makk. 11 , 2 2 — 26) und 
die Juden (2 Makk. 11, 2 7 — 33) entschieden wurde. Auch die 
Briefe des Lysias und der Römer an die Juden sind vom 
Jah r 148 Sel. datiert. Der Monat Dioskorinthius (2 Makk.
11 , 21) ist gewiss identisch mit dem vom Codex Venetus ge
botenen Monat Dioskorides (2 Makk. 11 , 38). Welcher Monat 
das w ar, wissen wir nicht. Man hat neuerdings an einen 
von  ̂Antiochus IV. zu Ehren von Zeus-Korinth in den maze
donischen Kalender eingeführten Monatsnamen gedacht. Immer 
aber drängt sich die Frage auf, ob wir es bei diesem Monat 
nicht mit einem Schaltmonat zu tun haben. Die im Xanthikus

1) Ueber 148 Sel. als Todesjahr des Antiochus ist erschöpfend von 
Niese, a. a. O. S. 488 ff., gehandelt. Der Beweis ist hier erbracht.

148 Sel. abgeschlossenen Verhandlungen werden kaum mehrere 
Monate vorher begonnen haben, da sonst Lysias im W inter 
marschiert sein müsste, sondern wahrscheinlich im nächst 
vorhergegangenen Monat. Wenn nun ein Schaltmonat wie im 
jüdischen, so auch im seleucidischen Kalender vor dem Nisan =  
Xanthikus eingeschoben wurde,1 so würde der Dioskorinthius =  
Dioskorides als solcher sehr gut passen, da sonst kein Name 
des syro-mazedonischen Schaltmonats bekannt ist.2 Mit Korinth 
hat dieser Monat wegen der Form Dioskorides schwerlich etwas 
zu tun, eher mit den Dioskuren, wie denn die Vulgata in 
2 Makk. 11, 21 Dioscorus für Atooxopiv&ios bietet. Auf die 
Dioskuren würde der Name Dioskorides wohl zurückführbar 
sein. Nach den Dioskuren hiess aber der sechste k r e t i s c h e  
Monat Dioskurus (c. 21. Februar bis 23. März), nach Unger 
vielleicht, weil die Dioskuren die um diese Zeit eröffnete See
fahrt beschützen.3 Falls daher ein Schaltmonat zwischen den 
Dystrus nnd Xanthikus des Jahres 148 Sel. eingeschoben war, 
lag wegen der Jahreszeit (März: Beginn der Schiffahrt) der 
Name Dioskorus oder Dioskorides sehr nahe. In jedem Falle 
aber kann der fragliche Monat nur ganz kurze Zeit vor dem 
Xanthikus wegen des Ganges der damals gepflogenen Unter
handlungen gelegen haben.

So wenig das Jah r 150  Sel. ( =  Herbst 163 bis Herbst 
162 v. Chr.), so gut passt das Jah r 148 Sel. ( =  Herbst 16 5  
bis Herbst 164  v. Chr.) für den Zug des Lysias. Die in den 
vier behandelten Briefen vorausgesetzten Friedensverhand
lungen passen vorzüglich in den Abschluss dieses siegreichen! 
Zuges, und die hier dreimal bezeugte Jahreszahl 148 Sel. 
(2 Makk. 11, 21. 33. 38) muss gegenüber der Zahl 150  Sel. 
(1 Makk. 6, 20) unbedingt vorgezogen werden.

Dass wirklich der Friede des Lysias ins Jahr 148 Seh 
fällt, dafür muss nun noch eine Probe an den Sabbatjahren 
gemacht werden. E r  wurde nämlich nach 1 Makk. 6, 49 . 53  
in einem Sabbatjahr geschlossen. Da nun das Sabbatjahr 
nicht wie das babylonisch-jüdische Jah r im Frühling, sondern 
wie das althebräische und seleucidische Jah r im Herbst be
ginnt, so fiel ein solches auf 148  Sel. ( =  Herbst 165  bis 
Herbst 164). Sabbatjahre werden nun noch erwähnt im Zu
sammenhang mit der Ermordung des Hasmonäers Simon (Jos. 
bell, 1, 2 /4 .  ant. 13, 8,1  cf. 1 Makk. 1 6 ,1 4 )  und der Eroberung 
Jerusalems durch Herodes (Jos. ant. 14, 16, 2. 15, 1, 2). Endlich 
soll das Jah r der Zerstörung Jerusalems (70 n. Chr.) auf ein 
Sabbatjahr ( =  Herbst 68 bis Herbst 69) gefolgt sein.4

a. Nach Jos. bell. 1, 2, 4 . ant. 13, 8,1  ist Simon im Ja h r  
vor einem Sabbatjahr ermordet worden; denn sein Sohn 
Johannes Hyrkanus soll den Krieg gegen den Mörder seines 
Vaters wegen des anbrechenden Sabbatjahres haben einstellen 
lassen. Die Richtigkeit dieses Ansatzes ist aber bezweifelt 
worden z. B. von Schürer (Geschichte des jüdischen Volkes I , 
3. Aufl., S. 3 6 ); denn das Sabbatjahr war nach jüdischem Gesetz 
gar kein Ruhejahr, in dem der Krieg hätte abgebrochen 
werden müssen. Es scheint also nach Schürer ein Missver
ständnis der heidnischen Quelle des Josephus vorzuliegen, da 
heidnische Schriftsteller das Sabbatjahr wirklich für ein reine» 
Ruhejahr ansahen (Tac. hist. 5, 4 ); und viel wahrscheinlicher; 
muss Schürers Meinung heissen, dass Simon in einem Sabbat- 
jahre ermordet wurde und sein Sohn an der Bekriegung des 
Vatermörders Ptolemäus durch den wegen des Sabbatjahres 
eingetretenen Mangel an Lebensmitteln gehindert wurde. D a-' 
nach darf also Simons Tod in ein Sabbatjahr gesetzt werden. 
In Betracht kommt allein das Jah r 1 3 7 /1 3 6  v. Chr., so dass 
Simon im Februar 136 v. Chr. sein Ende fand. Rechnet man 
seinen Nachfolgern die bei Josephus gegebenen Zahlen zu, 3 
so ist Johann Hyrkans erstes Jah r 1 3 6 /1 3 5  v. Chr., sein ein* 
unddreissigstes 1 0 6 /1 0 5  v. Chr. (cf. J ob. ant. 13, 10, 7 ); Aristo- 
buls erstes Jahr 1 0 5 /1 0 4  v. Chr. (cf. ant. 1 3 ,1 1 , 3 ); Alexander 
Jannais erstes Jah r 1 0 4 /1 0 3  v. Chr., sein siebenundzwaiusigst®®

1) Ideler, Handbuch der Chronologie I, S. 399.
2) Unger, a. a. O. S. 290 Anm.

4) Ueber' (üe^Sabbatjahre cf. U n g er , a. a. O. S. 268 ff.; Schürer*
a. a. O. S. 35 ff. und dort weitere Literaturangaben.

5) cf. Schürer, a. a. O. S. 256 ff.
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7 8 /7 7  v. Chr. (cf. ant. 13, 15, 5 ); Alexandras erstes Jah r 
7 7 /7 6  y. Chr., ihr neuntes 6 9 /6 8  v. Chr. (ant. 13, 16, 6). Da 
nun Alexandra nach ant. 1 4 ,1 , 2 im Konsnlatsjahr des Qn. Hor
tensias nnd Qu. Metellns =  69 v. Chr. starb und zwar noch 
im dritten Jahre der 177. Olympiade ( =  1. Juli 70 bis 1. Juli 69), 
also in der ersten Hälfte des Jahres 69, so würde die Summe 
der angeführten Regierungsjahre seit Johann Hyrkan zu diesem 
Schlussdatum stimmen, falls wir für die Regierungen die Früh
lingsära annehmen dürften. Denn dann hätte Johann Hyrkans 
erstes Jahr mit dem Frühling 136 begonnen, Alexandras achtes 
Ja h r mit Frühling 69 geschlossen. Sie wäre zn Anfang ihres 
neunten gestorben, das ihr aber von Josephus noch vollständig 
zugerechnet wäre. Falls wir dagegen Herbstära für die Regie
rungsjahre hätten, liefe Johann Hyrkans erstes Jah r vom 
Herbst 136 zum Herbst 135, Alexandras achtes vom Herbst 70  
bis Herbst 6 9 ; sie wäre also in ihrem achten Jahre gestorben, 
oder einem ihrer Vorgänger wäre von Josephus ein Jah r zu 
viel zugerechnet worden. Ob die Regierungen vom Frühling an 
wie das babylonisch-jüdische Jah r oder vom Herbst an wie 
das Seleucidenjahr gezählt wurden, gestehe ich, nicht zu 
wissen. Doch hat Jo se p h u s  die Regierungen wahrscheinlich 
von Nisan zu Nisan gerechnet (Schürer, Geschichte des jüdischen 
Volkes I ,  3. Aufl., S. 415). Aber in jedem Falle glaube ich, 
ist Simon im Jahre 1 3 7 /1 3 6  v. Chr. und zwar Februar 
136  v. Chr. ermordet worden und trotz 1 Makk. 16, 14 nicht 
Februar 135 v. Chr., wie durchweg angenommen wird. Die 
Jahreszahlen des ersten Makkabäerbuches sind durchaus nicht 
nnbedingt zuverlässig, wie 1 Makk. 6, 16 (149 Sel. statt 148 Sel.) 
und nun auch 1 Makk. 6, 20  (150  Sel. statt 148 Sel.) zeigt. —  
Von der Jos. ant. 1 4 ,1 ,  2 gegebenen Gleichung für das Todes
jahr Alexandras mit Niese und Schürer abzugehen, sehe ich 
trotz der Unzuverlässigkeit anderer Gleichungen bei Josephus 
keinen Grund. Sollte trotzdem aus anderen Gründen Alexandras 
Tod ins Jah r 67 v. Chr. fallen müssen, dann könnte man 
fragen, ob Johann Hyrkan nicht vielleicht 3 3  Jahre (Jos. 
bell. 1, 2 , 8) statt 31 Jahre regiert hat.

b. Nach Jos. ant. 14, 16, 2. 15, 1, 2 soll Jerusalem von 
Herodes in einem Sabbatjahre erobert worden sein. Nun erfolgte 
die Eroberung im Sommer 37 v. Chr.,1 also wäre das Jah r 275  
Sel. ( =  3 8 /3 7  v. Chr.) ein Sabbatjahr gewesen. Nach unserer 
Ansetzung der Konvention des Lysias im Jahre 148 Sel. 
{—  165 /164  v. Chr.) dagegen, die ja  in einem Sabbatjahr er
folgte, müsste vielmehr das Jah r 274  Sel. ( =  3 9 /3 8  v. Chr.) 
ein Sabbatjahr gewesen sein. So wird es sich aber auch verhalten, 
sodass Josephus auch hier nicht genau ist. Da nämlich Herodes 
die Belagerung gleich nach Winters Ende (ant. 1 4 , 1 5 , 14  
Xr^avTos Be xou ^etjiuivoc) begann, so waren die Jerusalemer 
eben dadurch vom Ernten aller Feldfrüchte der folgenden guten 
Jahreszeit abgeschnitten, es war also ganz gleichgültig für 
sie, ob eben ein Sabbatjahr lief oder nicht. Dagegen musste 
der Mangel an Lebensmitteln sehr fühlbar werden, wenn das 
dem Jahre der Eroberung v o ra u fg e h e n d e  Jahr, also 2 7 4  Sel. 
( =  Herbst 39 bis Herbst 38  v. Chr.) ein Sabbatjahr war. 
Denn dann waren die Lebensmittel gleich zu Beginn der Be
lagerung (Vorfrühling 37 v. Chr.) sehr knapp, und das Sabbat
jahr machte so seine Wirkungen geltend. Es ist also anzu
nehmen, dass 2 7 4  Sel. ( =  Herbst 39 bis Herbst 38) ein Sabbat
jahr war, und das stimmt dann zu der Vermutung, dass 148 Sel. 
( =  Herbst 165 bis Herbst 164) gleichfalls ein solches gewesen ist.

c. Das Jah r der Zerstörung Jerusalems (70 n. Chr.) soll 
auf ein Sabbatjahr gefolgt sein (rpS’OttJ •’kstd im Seder e oläm 
ed. Meyer p. 91 , bei Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes I,
3 . Aufl., S. 35  angeführt). Dann wäre 380  Sel. ( =  Herbst 68 
bis Herbst 69 n. Chr.) ein Sabbatjahr gewesen. Aber in eben 
diesem Jahre zog Simon Bar-Giora plündernd durch das Land. 
„Alles was im Lande gewachsen w ar, traten Bie nieder und 
vernichteten es. Das bebaute Land richteten sie durch ihren 
Zug schlimmer zu, als die W üste“ (Jos. bell. 4, 9, 7). Da das 
Land bebaut war, kann also damals nicht wohl ein Sabbatjahr 
gewesen sein. Die rabbinische Notiz ms-aiü inxib ist also falsch.2

1) cf. Schürer, a. a. 0 .  S. 358 ff.
2) Unger, a. a. O. S. 281.

W ir sehen also, dass sich die übrigen Angaben über Sabbat
jahre sehr wohl damit vereinigen lassen, dass 148  Sel. 
(:=  Herbst 165 bis Herbst 164  v. Chr.) ein Sabbatjahr war 
oder dass sie falsch sind wie die rabbinische Tradition 
über 70  n. Chr. Die gewöhnliche Annahme macht 149  Sel. 
( =  Herbst 164  bis Herbst 163  v. Chr.) zum Sabbatjahr,1 
lässt also das Jah r der Konvention des Lysias auf ein solches 
folgen und sieht in 1 Makk. 6 , 49. 53 eine Ungenauigkeit. 
Aber nach dieser Auffassung müssten auch die Jahre 352 Sel. 
( =  Herbst 4 0  bis Herbst 41 n. Chr.) und 3 8 0  Sel. ( =  Herbst 68 
bis Herbst 69 n. Chr.) Sabbatjahre gewesen sein. Das sind 
sie aber nicht gewesen. Denn im Spätherbst 40  n. Chr. ver- 
liessen die Juden mitten in der Saatzeit die Felder, so dass 
der Acker unbebaut zu bleiben drohte, um wochenlang den 
Petronius von der Errichtung des Kaiserbildes in Jerusalem  
abzubringen (Jos. bell. 2, 10, 5. ant. 18, 8, 3). Also war 352  
Sel. kein Sabbatjahr.2 Und ebensowenig 380  Sel., wie der 
schon erwähnte Flünderungszug Simon Bar-Gioras beweist 
(Jos. bell. 4, 9, 7 ).

Darf so das Jah r 148 Sel. als Jah r des Friedensschlusses 
zwischen Lysias nnd den Juden als erwiesen gelten, dann wird 
zugleich die ganz natürliche und auch hier durchweg benützte 
Voraussetzung bewiesen, dass die Seleucidenära des ersten 
Makkabäerbuches und gewiss auch des zweiten wie sonst im 
syrischen Reiche vom H e rb s t 312 v. Chr. an gerechnet wurde. 
Denn im Jahre 148  Sel. fällt der Xanthikus (2 Makk. 11 , 33) 
hinter den Apelläus-Kislev ( l  Makk. 4 , 52), was nur bei der 
Herbstära möglich ist.3

K ä h le r , D. Martin, Die S akram en te als G nadenm ittel.
Besteht ihre reformatorische Schätzung noch zu Recht?
Leipzig 1903 , A. Deicherts Nachf. (Georg Böhme). 1 . 80 .

Die vorliegende Schrift erwirbt sich schon durch ihre 
Fragestellung im gegenwärtigen Augenblick ein Verdienst. 
Mit Recht erinnert der Verf. im Eingang daran, in welch 
verhältnismässig kurzer Zeit hinsichtlich der Einschätzung der 
Sakramente die Durchschnittsstimmung eine ganz andere ge
worden sei. Nur wenige Dezennien trennen uns von der Zeit, 
in welcher die These gewagt werden konnte, dass gegen
wärtig für das lutherische Bekenntnis der Schwerpunkt nicht 
in den rechtfertigenden Glauben, sondern in die volle E r 
kenntnis und Vertretung der Sakramente falle. Heute dagegen 
ist selbst in christlich lebendigen Kreisen die tatsächliche 
Schätzung der Sakramente vielfach eine geringe; innerhalb der 
wissenschaftlichen Theologie aber hat man ja  den Nachweis 
führen zu können geglaubt, dass eine Einsetzung der Sakra
mente durch den Herrn irrtümlich angenommen werde oder 
doch nicht sicher erweisbar sei. Da muss allerdings die 
Frage sich einstellen, ob die reformatorische Schätzung der 
Sakramente gegenwärtig noch sich aufrecht erhalten lasse; ja  
die Frage drängt sofort zu der anderen weiter, ob die Kirche 
noch an der Verwaltung der Sakramente festzuhalten ein Recht 
habe. Stehen beide oder doch eins von beiden nicht nach dem 
Willen Christi in Brauch, so wird die Kirche auch durch jahr
hundertlange Gewohnheit sich nicht abhalten lassen dürfen, 
auf ihre fernere Uebung zu verzichten.

Zweifellos ist aber damit eine Frage gestellt, an der beide 
evangelische Konfessionen interessiert sind. Man kann daher 
wohl verstehen, wenn der Verf. den Versuch machen möchte, 
einmal von den Differenzen, welche die lutherische und refor
mierte Anschauung trennen, ganz abzusehen und sich bei seinen 
Erörterungen lediglich auf den Boden des beiden Konfessionea 
Gemeinsamen zu stellen. Die Schwierigkeit ist nur, dies Ge
meinsame so abzugrenzen, dass beide Teile ihm zustimmen. 
Dem Ref. ist doch sehr zweifelhaft, ob nicht jedenfalls dia

1) z. B. Schürer, a. a. O. S. 35.
2) Unger, a. a. O. S. 280.
3) Schürer, a. a. O. S. 38 meint, die in 1 Makk. vorausgesetzte Aera 

rechne vom 1. Nisan 312 an; Unger, a. a. 0 . S. 242 ff. meint, sie rechne 
vom 1. Nisan 311 an. Für die erste Rechnung gäbe es gar keinen 
verständlichen Grund; für die zweite könnte man wenigstens die Ana
logie der babylonischen Seleucidenära anführen, die mit Frühjahr 311 
beginnt. Aber Ungers scharfsinnige Vermutung ißt aus anderen. 
Gründen undurchführbar.
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reformierte Anschauung Zwinglischer Richtung konsequenter- 
weise gegen die Anerkennung des von dem Verf. bezeichneten 
Interesses sich sträuben müsste. Indes braucht in der T at 
diese Frage, welche eben rein historischer A rt ist, den Verf. 
nicht irre zu machen. Weigerte sich wirklich jemand, das 
Interesse, das der Verf. herausstellt, anzuerkennen, so würde 
er nicht mit Unrecht entgegenhalten können, dass dann ein 
wirkliches Heilsinteresse im evangelischen Sinn an den Sakra
menten überhaupt nicht nachzuweisen sei, sie würden zu blossen 
Zeremonien gesetzlicher Art.

W as ist nämlich das religöse Interesse an den Gnaden
mitteln nach reformatorischer Anschauung? Mit Recht geht 
der Verf. von dem neuen Verständnis der Gnade aus, welches 
die Reformation gewann: aus einer mitteilbaren übermensch
lichen Kraft wird sie in erster Linie zum Ausdruck der Ge
sinnung Gottes gegen uns. Wo diese Gnade bestimmter Mittel 
sich bedient, da kann das zuletzt nur den Sinn haben, 
Vertrauen auf sich selbst wecken zu wollen. Als primäres 
Gnadenmittel kommt dafür freilich das W ort Gottes in betracht; 
mit ihm treten aber die Sakramente in eine Reihe: sie sind 
Gnadenmittel, weil sie den Geistesempfang vermitteln und so 
den Glauben wirken.

Die Bedenken nun, welche dieser Schätzung der Sakra
mente entgegenstehen, sind doppelter Natur. In erster Linie 
fliessen sie ja  aus der historisch-kritischen Beanstandung ihrer 
Einsetzung, was aber ihnen in der Gemeinde vor allem Ein
gang verschafft, ist doch das andere, dass man vielfach einen 
Zwiespalt zwischen der eigenen Erfahrung und der kirchlichen 
Lehre und Uebung zu erleben glaubt. Soll demgegenüber das 
Recht der Sakramente in der Kirche sichergestellt werden, so 
wird ebenso die geschichtliche Unterlage für den kirchlichen 
Brauch, als seine sachliche Berechtigung geprüft werden 
müssen. In der Untersuchung des ersten Punktes geht nun 
der Verf. methodisch ausserordentlich vorsichtig zu Werke, 
indem er einmal zwar mit vollem Recht betont, dass der 
Zweifel an der Geschichtlichkeit der Einsetzungsberichte keines
wegs rein historischer Natur ist, sodann aber doch eben um 
dieser Zweifel willen nicht jene Berichte, sondern eine T at
sache zur Basis der Verständigung macht, hinsichtlich deren 
ein geschichtlicher Zweifel überhaupt nicht möglich is t: 
„W ir kennen keine Christenheit ohne Taufe und Herren
mahl“. Mit Recht drängt der Verf. auf eine Beantwortung 
der F rag e , wie man jenen allgemeinen urchristlichen Brauch 
schon ein Jahrzehnt nach Jesu Tode und die Berufung auf 
seine Anordnung erklären wolle, wenn Jesus nicht wirklich 
die Sakramente eingesetzt habe. Das Resultat ist wieder sehr 
vorsichtig formuliert: „Diese Angelegenheit steht nicht
schlimmer und nicht besser, als alle anderen Einzelheiten in 
den Erinnerungen vom Leben und Tode Jesu. Die Einsetzung 
des Herrenmahls und der Taufe ist nicht weniger glaubwürdig 
bezeugt als andere einzelne Vorgänge seiner letzten Lebens
woche und der Tage seit Ostern, abgesehen von der Grund
tatsache seiner Kreuzigung und etwa noch der seiner Auf
erstehung ohne Rücksicht auf die Erscheinungen. Ist das 
klar und unanfechtbar, dann kann sich jeder Christ sein Urteil 
über die Hauptfrage bilden, ohne irgend von den Schwan
kungen der theologischen Verhandlung über die geschichtlichen 
Einzelheiten abzuhängen. Das aber ist, wessen die Gemeinde 
bedarf.“ —  W er da weiss, wie der Verf. überhaupt über den 
Umfang der auf rein historischem Wege erreichbaren Gewiss
heit denkt, wird über dies Resultat nicht überrascht sein. 
Andere werden zu fragen geneigt sein, ob nicht doch auch 
auf rein historischem Wege zu noch bestimmterem Resultat 
zu kommen sei, und ob die Gemeinde nicht doch im Interesse 
ihrer Sakramentspraxis danach zu suchen gehalten sei. 
Unter allen Umständen wird man mit dem methodischen Ver
fahren, das der Verf. eingeschlagen h at, nur einverstanden 
sein können, und auch die Meinung bleibt auf alle Fälle zu 
Recht bestehen, dass über die sich hier aufdrängenden Fragen  
eine Entscheidung auf dem Wege rein historischer Unter
suchung allein nicht gewonnen werden kann.

Dann leuchtet freilich ein, wieviel daran gelegen ist, über 
das sachliche Recht, das die Sakramente neben dem W ort

Gottes beanspruchen dürfen, sich klar zu werden. Sehr nach
drücklich betont dabei der Verf., dass das Besondere der 
Sakramente im Unterschied vom W ort nicht im Gehalt, sondern 
nur in- der Weise der Darbietung gefunden werden darf. Ganz 
allgemein aber charakterisiert er die Sakramente zunächst als 
auf den Leib bezügliche Kultsitten der christlichen Gesell
schaft, um sie dann näher nicht bloss als bedeutsame Bild
handlungen, sondern weiter auch als unwandelbare Unterpfänder 
für das Handeln des lebendigen Christus zu würdigen. Be
deutung aber haben sie nicht nur für die Zueignung der Gnade 
an den einzelnen, sondern vor allem als Rechtstitel und Same 
der Kirche, wie sie umgekehrt Bekenntnishandlungen der Ge
meinde sind. —  Nun würde eine Erörterung dieser Sätze und 
der mit, ihnen sich aufrollenden dogmatischen Probleme weit 
über den Rahmen einer Anzeige hinausführen müssen; heraus
gehoben mag aber vor allem sein, dass gewiss die notwendige 
Einheit des christlichen Heilsgutes mit vollem Recht betont 
ist. Dann aber kann allerdings durch die Sakramente nicht 
in dem Sinn eine spezifische Heilsgabe vermittelt werden, dass 
diese schlechterdings nur hier zugänglich wäre. Eine solche 
Anschauung müsste um den Preis einer Aufgabe des reforma- 
torischen Verständnisses der Gnade erkauft werden, und gerade 
der Lutheraner sollte nicht vergessen, dass Luther im vierten 
und fünften Hauptstück als grundlegliche Gabe des Sakraments 
die Vergebung der Sünden nennt. Der eine Heilsgott ist es, 
der im Sakrament wie im W ort zuletzt das eine Heilsgut, 
nämlich sich selbst allen darbietet, die den Glauben an diese 
Selbstdarbietung sich abgewinnen lassen. Dann kann grund
sätzlich die Besonderheit der Sakramente nur in der Weise 
dieser göttlichen Selbstdarbietung gefunden werden, und für 
diese wird neben der ebenso individuellen wie gemeindlichen 
A rt der Darbietung vor allem der unterpfandliche Charakter 
derselben betont werden müssen. Die Frage kann nur sein, 
ob nicht die Wahrung besonders des letzteren Interesses Ver
anlassung sein muss, gerade am spezifisch lutherischen Ver
ständnis der Sakramente festzuhalten; und auch die Frage  
wird nun doch in weiterem Umfange, als die vorliegende 
Schrift tut, einer Erwägung bedürfen, ob nicht die Verschieden
heit der Darbietung trotz der Einheit des Heilsgutes auch 
sachlich einen Unterschied begründe. W as aber der Verf. 
in der Beantwortung dieser Frage bietet, gibt auch hier für 
die Möglichkeit weitergehender Verständigung Hoffnung, wenn 
auch schliesslich gewisse dogmatische Differenzen übrig bleiben 
werden. IndeB darf dem hier nicht weiter nachgegangen 
werden, in der vorliegenden Schrift wünscht der Verf. der
artige Fragen ja  gerade nach Möglichkeit zurückgeschoben 
zu sehen.

Das von ihm festgestellte gemeinsame Verständnis der Refor
mationskirchen scheint ihm ausreichend zu sein, um daraus im 
Schlusskapitel für die Behandlungsweise der Sakramente in der 
Kirche bedeutsame Folgerungen zu ziehen. Das Ziel, welches der 
Verf. im Auge hat, ist eben nicht ein dogmatisches, sondern prakti
sches. W ie er einerseits das Recht der Sakramente auch in 
der Gegenwart feststellen wollte, so möchte er andererseits 
ernste Bedenken offen aussprechen, die ihm im Blick auf die 
gegenwärtige Sakramentspraxis gekommen sind. Nun dürfte 
in Wirklichkeit freilich gerade auch eine nähere Erörterung 
dieser Bedenken ergeben, wie schwer es ist, aus der ganzen 
Frage die konfessionellen Differenzen einfach auszuschalten. 
Indes darf der Verf. jedenfalls für seine Ausführungen auf 
allen Seiten ernste Beachtung fordern, so gewiss sie unver
kennbar aus heiliger Sorge um die Arbeit der Kirche geboren 
sind und reife Frucht langjähriger Erwägungen bedeuten. 
Unter allen Umständen bleibt auch hier ein weitgehendes ge
meinsames Interesse. W er auch noch so stark die Objektivi
tä t der Gabe im Sakrament betont, wird doch nichts gegen 
den Satz des Verf.s einwenden können: „Hat der Stifter-An
schauliches gewählt, um den W ert des Unterpfandes einzu
prägen, so dürfte es berechtigt sein, an die deutlichere 
Herauskehrung dieser Anschaulichkeit zu mahnen . Daher ist 
es gewiss ein bedauerlicher Notstand, wenn Getaufte in der 
Christenheit vielfach so wenig Gelegenheit haben eine Tauf- 
handlung zu sehen und so den Taufritus selbst zu sich sprechen.
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zu lassen. Ist es dem Verf. eine sympathische Sitte, die 
Tanfe gliedlich der sonntäglichen Feier einzufügen, so kann 
der Referent die Bedeutsamkeit einer solchen Praxis nnr ans 
seiner eigenen pfarramtlichen Praxis bestätigen. Aber einer 
allgemeinen Durchführung einer derartigen Sitte stehen freilich 
wieder zum Teil unüberwindliche Bedenken entgegen, —  und 
Eaustaufen haben auch ihre eigentümlichen Vorzüge. Nicht 
mit Unrecht bezeichnet der Verf. dagegen Taufen, die nur vor 
zusammengenötigten Paten hinter dem Rücken der Eltern voll
zogen werden, als Winkeltaufen. — Ebenso verdienen die Be
denken ernste Erwägung, welche der Verf. gegen die Massen
kommunionen geltend macht; es tritt eben an diesem Punkte 
wieder zu Tage, welch unerträglichen Notstand unsere Massen
gemeinden bilden. Sollte dagegen wirklich viel davon erhofft 
werden dürfen, wenn bei der Feier der Taufe und des Nacht
mahls ihr Charakter als Bad und Mahl stärker dargestellt 
würde? Würde insonderheit der etwaige Gewinn die Beun
ruhigung wert sein, die jeder Schritt nach dieser Richtung 
für viele mit sich bringen müsste? —  Prinzipiell und prak
tisch sehr weitreichend ist das, was der Verf. über die Ver
wachsung der Beichte mit dem Herrenmahl sagt. Der Verf. 
nennt sie selbst einen ebenso wunden, als zarten Punkt, —  
für den Referenten Erinnerung genug, ihn nicht mit ein paar 
flüchtigen Bemerkungen abtun zu wollen. Nur einige Fragen  
seien gestattet: Der Verf. erkennt die Unentbehrlichkeit einer 
kirchlichen Ordnung der Vorbereitung auf die Abendmahlsfeier, 
so wie die Dinge einmal liegen, an, —  wird es dann nicht den 
Abendmahlsgästen selbst immer wieder Bedürfnis sein, das, 
was in ihren Herzen geweckt ist, in einem Beichtgebet vor 
Gott auszusprechen, und darf dann die Kirche dies Bekenntnis 
unter Hinweis aufs Abendmahl zunächst ohne Antwort lassen, 
zumal wenn die Beichte vielleicht schon am Tage vor dem 
Abendmahl stattfindet? Der Vorschlag also, dem vorbereitenden 
Teile die selbständige Spitze in der Absolution zu nehmen, 
scheint doch nicht unbedenklich und ein Bedürfnis dazu folgt 
aus der grundleglichen Bedeutung, welche die Vergebung der 
Sünden auch fürs Abendmahl hat, beim rechten Verständnis 
dieser Tatsache schwerlich, —  indes, da würden wir bereits 
wieder in die Dogmatik geraten. Eine gewisse zeitliche 
Trennung der Beichte von der Abendmahlsfeier, wie sie 
vielfach alter, kirchenordnungsmässiger Sitte entspricht, ist 
gewiss dringend zu empfehlen; —  ob aber auch eine 
sachliche, so dass ausdrücklich von vornherein angekündigt 
würde, die Beichte sei gar nicht bloss für Abendmahls
gäste? Würde das nicht wieder notwendig die Durch
führung der sehr wertvollen Forderung des Verf.s erschweren, 
dass man die Vorbereitung aufs Abendmahl nicht nur als Ge
legenheit zur Weckung der Bussfertigkeit benutzen soll, 
sondern auch zur Einführung in den Sinn und Segen des 
Sakramentes? Würde es nicht auch hinsichtlich des ersten 
Dienstes, den die Vorbereitung leisten soll, zu einer völligen 
Zurückdrängung der aus dem Abendmahl ganz von selbst er
wachsenden Bussmotive führen müssen? Auch hier scheinen also 
schwer ganz zu überwindende Bedenken vorzuliegen, d a rin  
aber hat der Verf. mindestens recht, dass die gegenwärtig 
herrschende Anschauung nachdrücklich bekämpft werden muss, 
als ob die Beichte nur als Vorbereitung aufs Abendmahl ihren 
Platz habe. Wie auf die Beichte, so führt die Besprechung 
der Abendmahlspraxis auch auf die Konfirmationsfrage, —  hier 
muss aber der Ref. sich ganz damit begnügen, auf die Aus
führungen des Verf.s selbst zu verweisen.

Am Schluss bleibt nur der Wunsch übrig, dass der Verf. 
nicht vergeblich geschrieben haben möge. Dabei mag man im 
einzelnen sehr verschiedener Meinung darüber sein, wie weit 
die Realisierung der praktischen Vorschläge des Verf.s er
wünscht und möglich ist. E r  rechnet selbst nicht darauf, 
dass seine Vorschläge sofort in die Wirklichkeit umgesetzt 
werden sollten, ja  er warnt ausdrücklich davor, dass der 
einzelne auf eigene Hand zu Reformen schreite. Andere mögen 
den Vorschlägen weithin ablehnend gegenüberstehen, auch sie 
können gleichwohl nur wünschen, dass eine derartige Schrift, 
wie die vorliegende, ihren Dienst in der Gegenwart tue. Sie 
ist aus der Sorge herausgeschrieben, dass in der Kirche Hand

lungen im Schwange gehen könnten, hinsichtlich deren die 
Kirche selbst kein ganz gutes Gewissen mehr haben möchte, 
oder deren Handhabung auf Fernstehende den Eindruck machen 
könnte, als sei es der Kirche mit ihnen nicht ganz mehr 
Ernst. D ie Erinnerung aber können wir sehr gebrauchen, 
dass es der Kirche mit allem, was sie tu t, hoher Ernst sein 
muss, und dass sie auch dafür zu sorgen verpflichtet ist, dass 
ihr Tun auch auf andere den Eindruck dieses Ernstes mache.

Xhmels.

W oh lh au p t, F . (Pfarrer), D as L eben sziel des M enschen —  
d iesseitig  oder jen seitig ?  Eine Prüfung der Lebens
ideale, besonders der gegenwärtigen Richtungen in der 
Theologie. Leipzig 1902, A. Deichert Nachf. (G. Böhme) 
(92 S. gr. 8). 1. 50.

Eine ernste, charaktervolle und der Beachtung werte Schrift. 
Verf. meint an der gesamten modernen Theologie, wenngleich 
in verschiedenem Grade, den Einfluss einer an griechischer 
Weltanschauung orientierten pantheistischen Frömmigkeit wahr
zunehmen, unter deren Einflüsse der schroffe Gegensatz zwischen 
Welt- und Gottesreich abgeschwächt und der heroische Charakter 
des Christentums verkannt werde. Um diesen Nachweis zu 
liefern, schildert er erst die ausserchristlichen Lebensideale, 
die einen, welche darauf abzielen, die Menschen mit der gegen
wärtigen W elt einschliesslich Uebel und Tod auszusöhnen und 
darin heimisch zu machen, und daneben das pessimistische 
Lebensideal, welches den Wahn jener zerstört, ohne seinerseits 
über die gegenwärtige W elt hinausführen zu können. Sodann 
prüft er die christlich-evangelischen Lebensideale unter den 
drei Rubriken: die liberale Theologie, die Ritschlsche Schule, 
die sogen, kirchliche Theologie, wobei besonders auf die zu
treffende Beurteilung Harnacks hingewiesen sei. In einem 
dritten, „Postulate“ überschriebenen Abschnitte legt der Verf. 
seine eigenen Gedanken und Forderungen dar. Sie gipfeln 
darin, dass der biblische Dualismus in der Beurteilung der 
W elt gegenüber allem pantheistischen Monismus behauptet, und 
dass der natürliche Glückseligkeitstrieb als das eigentlich 
Sündige betrachtet werde, nicht aber als das Vehikel, mittels 
dessen wir aus dem Reiche der Sünde in das Reich Gottes 
hinübergelangen. Damit ist gegeben, dass das Evangelium 
nicht die Absicht hat, den Menschen in dieser W elt heimisch 
zu machen, wobei aber mit Recht hervorgehoben wird: „Trotz
dem wird der ChriBt fröhlicher und unbeschwerter über die 
Erde hingehen in seiner Pilgrimscbaft, als alle jene, die auf 
die Erreichung eines Heimatgefühls hienieden ausgehen“. Ist 
auch die Kritik, die der Verf. übt, zuweilen etwas einseitig*, 
wie er denn Frank zweifellos nicht gerecht wird, so ist sie 
doch gleich der in mancher Beziehung ähnlichen Rob. Kübels 
der Beachtung und des Nachdenkens wert. Johannes Kunze,

Schulze, Lic. theol. Martin (a . o. P ro f. an der U n iversität B reslau ), Religion 
und Wissenschaft. Vortrag, gehalten auf der „AntrittswisBen- 
achaft“ des Vereins für wissenschaftliche Theologie. Görlitz 1903, 
Rudolf Dülfer (22 S. 8). 50 Pf.

In freier Anknüpfung an Schleiermacher, teilweise auch an die 
Ritschl’sche Schule kommt Schulze in diesem dem Verständnis seines 
Zuhörerkreises angepasaten Vortrag zu dem Resultat, „es handelt sich 
bei Religion und Wissenschaft um grundverschiedene Dinge, die ein
ander aber darum doch nicht auBschliessen, ja , die sich gerade des
wegen, weil sie auf ganz verschiedenem Felde liegen, nicht aus- 
schliessen“ (S. 13). Die Religion wird von allen intellektualistischen 
Stoffen möglichst entlastet, um sie immun gegen Angriffe der Wissen
schaft zu machen. Wir glauben nicht, dass diese wohl noch immer 
übliche Lösung des Konfliktes möglich ist und zwar möglich ohne 
Schädigung für die Religion. Der folgende Satz formuliert den Gegen
satz nicht richtig „die Religion lebt nicht von den, sei es natur
wissenschaftlichen, sei es geschichtlichen Stoffen, die sie der Forschung 
entzieht', sondern sie lebt von der Gegenwart Gottes“ (S. 13); denn' 
das Erlebnis der Gegenwart Gottes wird vermittelt durch ganz be
stimmte geschichtliche, ja auch' naturwissenschaftliche Stoffe gemacht. 
Von unserem christlichen Standort müssen wir dann diese Stoffe gegen 
die w issenschaftliche Untersuchung isolieren, aber die daraus hervor
brechenden Konflikte brauchen wir nicht zu fürchten, noch brauchen 
sie uns zu beunruhigen, wenn wir begreifen, dass die Wissenschaft
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von ihrem Standort, ohne Erfahrung des besonderen geistlichen 
Charakters der betreffenden Objekte sie ganz anders beurteilen muss 
wie wir.

Rostock. Prof. Lic. R. H. Srützmacher.
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rience morale. Paris, F. Alcan (251 p. 8). 3 fr. 75. — Weber, L., 
Vers le positivisme absolu par Pidealisme. Paris, F. Alcan (402 p. 8).
7 fr. 50.

Schule u. Unterricht. Abhandlungen, Pädagogische. Neue Folge. 
Hrsg. v. R ek t. W. Bartholomäus. IX . Bd. 4. Heft: Lemke ,  L eh r. Organ. 
Herrn., Universität u. Volksschullehrer. Bielefeld, A. Helmich (17 S. 
gr. 8). 40 4 . — AHO der Schule. Ein offenes Wort an daa kathol. 
Volk v. Verus. 2. Aufl. Luzern, Bäber & Co. (21 S. gr. 8). 40 —
Jorde, R ek t. Fritz, Geschichte der Schulen von Elberfeld m. bes. Berück
sichtigung des ältesten Schulwesens. Nach Quellen bearb. Elberfeld, 
Baedeker (V III, 513 S. gr. 8). 5 J t  — Magazin, Pädagogisches. Ab
handlungen vom Gebiete der Pädagogik u. ihrer Hilfswissenschaften. 
Hrsg. v. Frdr. Mann. 196.—207. u. 210.—212. Heft. 196. Weise,  
Schuid ir. Rieh., Die Fürsorge der Volksschule f. ihre nicht schwach
sinnigen Nachzügler. Vortrag. 197. Staude,  R ek t. Paul, Die Be
deutung der Gleichnisreden Jesu in neuerer Zeit. 198. Schae fer ,  
L e h r. Kar], Die Bedeutung der Schülerbibliotheken u. die Verwertung 
derselben zur Lösung der erziehlichen u. unterrichtlichen Aufgabe der 
Volksschule. Mit e. Zusammenstellg. empfehlenswerter Jugendschriften 
f. die einzelnen Schuljahre unter Berücksicht, des Lehrplans u. der 
Pensenverteilg. 199. Sa l lwürk,  D r. E. v., Streifzüge zur Jugend- 
geschichte Joh. Fr. Herbarts. 200. S i ebe r t ,  D r. Otto, Entwickelungs
geschichte des Menschengeschlechts, geschichtsphilosoph. Rückblicke u. 
Ausblicke. 201. Sch le i cher t ,  F., Die Pflege des ästhetischen Inter
esses in der Schule. Eine Betrachtg. nebst e. Unterrichtsskizze. 
202. Mollberg,  D r. A., Ein Stück Schulleben. 203. E i c h t er ,  
G y m n .-O b erlah r. Otto, Die nationale Bewegung u. das Problem der 
nationalen Erziehung in der deutschen Gegenwart. 204. G i l l e ,  R ek t. 
Gerh., Die absolute Gewissheit u. Allgemeingültigkeit der sittlichen 
Stammurteile. Vortrag. 205. Schmi tz,  R ek t. Alb., Zweck u. Ein
richtung der Hilfsschulen. 206. Grosse,  Hugo, Ziele u. Wege weib
licher Bildung in Deutschland. Historische Untersuchgn. 207. Ba uer ,  
E e k t . Gust., Klagen üb. die nach der Schulzeit hervortretenden Mängel 
der Schuluntemchtserfolge. 210. Ke fers te in ,  D r. Horst, Die Bildungs
bedürfnisse der Jugendlichen. (Beiträge zur Frage der Fortbildungs
schule.) 211. Dannmeier ,  R ek t. H., Die Aufgaben der Schule im 
Kampf gegen den Alkoholismus. Vortrag. 212. Th ieme ,  P., Gesell
schaftswissenschaft u. Erziehung. Langensalza, H. Beyer & Söhne

(33 S .; 18 S.; 69 S .; 48 S.; 16 S.; 16 S.; 29 S .; 94 S.; 22 S.; 18 S .: 
108 S.; 23 S.; 30 S.; 26 S.; 25 S. gr. 8). k 25 bis 45 — Schriften
der pädagogischen Gesellschaft. Verzeichnis empfehlenswerter Bücher 
f. Lehrer u. Lehrerinnen zur Vorbereitg. f. ihren Beruf u. ihren Unter
richt, sowie zu ihrer wissenschaftl. Weiterbildg. 1. Heft: Mei tzer ,  
R ealgy m n .-O berleh r. D r. Herrn., Zum evangelischen Beligions-Unterricht. 
Dresden, Bleyl & Kaemmerer (40 S. gr. 8). 75 /$. — Meyer, H. Th. 
Matthias, Die Schulstätten der Zukunft. Hamburg, L. Voss (IV, 78 S. 
Lex.-8 m. 28 Abbildgn.). 1.50. — Wendt, R ek t. Dr. Karl, Pierre Charron 
als Pädagoge unter besond. Berücksicht, seines Verhältnisses zu Michael 
de Montaigne. Eine pädagog. Studie. Neubrandenburg, C. Brünslow 
(88 S. gr. 8). 1.60.

Allgemeine Religionswissenschaft. Macdonald, Duncan B., Deve
lopment of Muslim Theology, Jurisprudence, and Constitutional Theory» 
(The Semitic Series.) LondoD, Boutledge (X II, 386 p. 8). 5 b.

Judentum. Friedländer, M., Geschichte der jüdischen Apologetik 
als Vorgeschichte des Christentums Zürich, C. Schmidt (XV, 499 S. 
gr. 8). 8 Jt

Verschiedenes. Josephson, P ast. Herrn., u. Bertha Josephson-Mer- 
cator, geb. Cremer, Die deutsche Pfarrfrau. Hamburg, G. Schloess- 
mann (296 S. gr. 8). Geb. in Leinw. 4 Jt — Touchet, 6v£que d’Orleans, 
Oeuvres choisies oratoires et pastorales. T. 4. Orleans, Marron; Paris, 
Lethielleux (460 p. 18 j£s.).

Zeitschriften.
Beweis des Glaubens, Der. Monatsschrift zur Begründung und Ver

teidigung der christlichen Wahrheit. 3. Folge. 6. Bd. Der ganzen 
Beihe X X X IX . Bd., 9. Heft, September 1903: B . H of fm an n , Das 
Christusbild in Kunst und Leben. Steude,  Die Unsterblichkeits
beweise. Zöckler ,  Die Gefahren des Nationalismus.

Glauben und Wissen. Volkstümliche Blätter zur Verteidigung und 
Vertiefung des christl. Weltbildes. 1. Jahrg., 8. Heft, August 1903: 
S ta l ker ,  Die Grundlagen der christlichen Gewissheit. (Deutsch 
von Schulinspektor W. Gast.) Carl Schne ider ,  Empirische Teleo
logie. Th. S te inmann,  Die Persönlichkeit Gottes.

Dasselbe. 9. Heft, September 1903: E. B ru h n ,  Adrian Ludwig 
Bicher. S te inecke ,  Mensch und Scholle. Studemund,  Die 
Mission eine Zeugin für die Wahrheit des Christentums. A. Bec ke r ,  
Die dualistische Weltanschauung. P. Ba ar t s ,  Die Apologetik unter 
dem arbeitenden Volke. Zeugen Gottes aus Wissenschaft und Kunst.

Verschiedenes. Das 1852 begonnene Biesen werk „Das deutsche 
Wör terbuch der Gebrüder Gr im m“ rückt zum lebhaften Bedauern 
der gelehrten Welt unendlich langsam vorwärts. Wann wird es fertig 
werden? Die „Grenzboten“ stellen folgendes Kegeldetriexempel auf: 
Für die Artikel Getreide bis Gewaltschlag, die in dem bekannten 
dreibändigen deutschen Wörterbuche von Heyne 8 Spalten einnehmen, 
braucht im „Grimm“ der Fortsetzer des G (die genannten Buchstaben 
sind noch zu bearbeiten), wenn man die bisher aufgewandte Arbeitszeit 
in Vergleich nimmt, nicht weniger als 4 Hefte, für den Best des G 
(118 Spalten bei Heyne) noch 59 Hefte. Analoge Berechnungen er
geben für den Best des S noch 17, für T und U 8, für V 6 und für 
W bis Z 58 Hefte, zusammen also 148 Hefte oder 10 Bände. Es 
müssten also, wenn, was stark zu bezweifeln ist, jeder von den Be
arbeitern jährlich zwei Hefte fertig brächte, noch 15 Jahre vergehen 
bis zur Ausgabe der letzten Lieferung. Da nun aber die Buchstaben 
T und U in der Hand eines völlig unproduktiven Herrn liegen, der 
seit Jahren noch nicht einen einzigen Bogen geliefert hat, so kann 
man die Vollendung des Werkes ad calendas Graecas vertagen. 
Wurstelt man so weiter, gibt man den Mitarbeitern nicht die pekuniäre 
Möglichkeit, sich Hilfskräfte zu engagieren, und eliminiert man nicht 
die ewig Saumseligen, so kann es die Welt erleben, dass im Jahre 1952 
unsere Söhne und Enkel die Säkularfeier des unvollendeten „Grimm“ 
begehen, während andere Völker, die uns die Sache nachmachten, ob
wohl sie weit später angefangen haben, längst fertig sind, weil sie 
praktischer und planvoller zu Werke gegangen sind.
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